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Geschäftszahl: 2022-0.907.802  

Wahlangelegenheiten; Instrumente der direkten Demokratie; Volksbegeh-

ren - VB; Volksbegehren „NEHAMMER MUSS WEG“; Einleitungsantrag – 

Stattgebung 

 

Entscheidung 

Gemäß § 6 Abs. 1 des Volksbegehrensgesetzes 2018 wird dem am 19. Dezember 2022 vorge-

legten Antrag auf Einleitung des Verfahrens für ein Volksbegehren mit der Kurzbezeichnung 

„NEHAMMER MUSS WEG“ stattgegeben. 

Das Volksbegehren hat folgenden Wortlaut: 

„Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat die Bundesregierung sofort zu verlassen. 

Gründe dafür sind die von ihm angestrebte Impfpflicht, das Vorgehen der Polizei gegen das 

friedliche Volk und der Terroranschlag vom 2.11.2020 in Wien mit 4 Todesopfern. 

Weiters ist Karl Nehammer ein Bruch der Gewaltentrennung vorzuwerfen. Er zog nach der 

letzten Nationalratswahl 2019 – mit nur 366 Bundes-Vorzugsstimmen – in den Nationalrat 

(= Legislative) ein, um jetzt Bundeskanzler (= Chef der Exekutive) zu sein. 

Karl Nehammer hat das Vertrauen der Wähler und das Vertrauen in die Demokratie grob 

mißbraucht. 

Es wird eine Änderung des Art. 41 Abs. 2 Bundesverfassung derart anregt, dass alle Be-

schlüsse des Nationalrats auch per Volksbegehren begehrt werden können (wie z.B. ein Miß-

trauensbeschluß nach Art. 74 Abs. 1 B-VG gegen Bundeskanzler Karl Nehammer).“ 
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Gemäß § 6 Abs. 2 des Volksbegehrengesetzes 2018 werden für dieses Volksbegehren festge-

setzt: 

Stichtag: Montag, 13. März 2023 

Beginn des Eintragungszeitraumes: Montag, 17. April 2023 

Ende des Eintragungszeitraumes: Montag, 24. April 2023 

 

Hinweise: 

Gemäß § 9 Abs. 2 des Volksbegehrengesetzes 2018 ist für das im Spruch genannte Volksbe-

gehren ein Kostenbeitrag in der Höhe von 2.517,40 Euro zu entrichten. Der Beitrag ist bis zum 

23. Jänner 2023 zu überweisen: 

 

Konto:  Bundesministerium für Inneres, 1010 Wien 

Kontonummer:  AT33 0100 0000 0502 0009 

BIC:  BUNDATWW 

Die stattgebende Entscheidung ergeht ebenso im Postweg. 

 

09. Januar 2023 

Für den Bundesminister: 

AL Mag. Robert Stein 

Elektronisch gefertigt 
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